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  E I N L E I T E N D E  G E DA N K E N 

Warum ist das 
(für junge Menschen) 
wichtig?



Und wenn dann Kinder kommen, bleibt in den meisten  
heterosexuellen Beziehungen immer noch die Frau 
zuhause und der Mann geht arbeiten, obwohl diese tradi-
tionelle Rollenverteilung vielleicht gar nicht bewusst 
gewählt oder gewünscht war.

Auch wenn kein verliebtes Paar kurz vor der Hochzeit an 
Scheidung denken mag, ist es wichtig, die gegenseitige 
finanzielle Absicherung beider Partner*innen im Tren-
nungsfall zu besprechen und zu regeln. Was vorher geklärt 
ist, macht später keinen Ärger.

Warum wir das 
wissen müssen!
Frisch verliebt und kurz vor der Hochzeit? Da denken 
Paare an alles außer an so unromantische Themen 
wie finanzielle Absicherung, Arbeitsteilung und 
Altersvorsorge.

Nur ein Viertel aller jungen Paare, die heiraten und/oder 
eine Familie gründen wollen ist ausreichend informiert  
über die finanziellen und rechtlichen Folgen, die eine 
Eheschließung oder Elternschaft für sie hat.



  G E S C H L E C H T E R G L E I C H S T E L LU N G 

Mann? Frau?
Divers? Gleich!

Die Wünsche und Vorstellungen beider Partner*innen sind 
gleich viel wert. Es ist wichtig, offen und gleichberechtigt mitei-
nander zu reden und zu erkennen, welche Anforderungen heute an 
Frauen und Männer gestellt werden und wie beide diesen Heraus-
forderungen gemeinsam begegnen wollen. Eine besondere Rolle 
spielen dabei gesellschaftliche Geschlechterzuschreibungen.



  PA R T N E RS C H A F T L I C H K E I T 

Du und ich — 
zusammen wir!
Partnerschaft bedeutet für jedes Paar etwas anderes.  
Es gibt nicht die eine richtige Form. Jedes Paar ist anders, 
jedes Paar hat andere Bedürfnisse. Und das ist auch gut so!



  A R B E I T S T E I LU N G 

Alles können, 
alles machen. 
Am besten teilen!

Wäsche waschen, Einkaufen, Kinder erziehen — gemeinsam 
schafft man mehr als allein. Die Aufgabenverteilung ist indivi-
duell und kann sich je nach Lebensphase verändern. Es macht 
Sinn, diese Absprachen gemeinsam aufzuschreiben. So kann man 
im Streitfall nochmal nachlesen. Regelmäßige Gespräche sorgen 
dafür, dass niemand frustriert ist und sich allein gelassen fühlt.



»Früher blieb die Mutti zuhause und Vati hat das 
Geld verdient!« Ja, und heute geht es auch anders. Die 
Geschlechterrollen sind nicht starr, sondern flexibler 
geworden. Sie sind individuell wie du und ich. 

Oft greifen beide Eltern in überfordernden Alltags-
situationen, wie nach der Geburt eines Babys, auf das 

Altbekannte zurück. Aber heute kann auch ein Mann die 
Kinder betreuen und eine Frau Karriere machen, oder 
beide Beides. Gemeinsam.

Das ist für viele noch neu, aber mit guter Planung und 
Kommunikation durchaus machbar. Auch für Arbeit-
geber*innen.

  R E T R A D I T I O N A L I S I E R U N G 

Das war 
aber früher so! 
Ja, und 
»früher« 
ist vorbei.



sind so Rentenansprüche und Unterhalt geregelt, im 
Todesfall die Erbfolge. Das ist wichtig.

Geteilte Familienarbeit macht den Weg frei für geteilte 
Erwerbsarbeit. Eine gegenseitige wirtschaftliche Ab-
hängigkeit funktioniert in guter Zusammenarbeit und 
teilt die Verantwortung. Elternzeit ist für beide Eltern 
gleichermaßen da.

Gender Care Gap: Frauen leisten durchschnittlich 1,5-
mal so viel unbezahlte Familienarbeit wie Männer.2

1 Quelle: Gutachten zum Zweiten Gleichstellungsbericht 2017, Stand 2016
2 Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, Stand 2017

  W I R T S C H A F T L I C H E 
  A B H Ä N G I G K E I T 

Zusammen 
stark, weil 
beide zählen.
Kinderbetreuung und Familienarbeit kosten viel 
Zeit. Egal, wer dadurch auf Erwerbstätigkeit verzichtet, 
verdient weniger Geld, hat geringere Karrierechancen 
und später weniger Rentenanspruch. Er*Sie wird so von 
dem*der Partner*in wirtschaftlich abhängig. Darüber 
müssen beide miteinander sprechen, das sollte für beide 
ok sein.

Gender Pay Gap: Frauen verdienen durchschnittlich 20 
Prozent weniger als Männer.1

Nichtverheiratete Paare sollten mit einem notarisierten 
Partnerschaftsvertrag den*die wirtschaftlich abhän-
gige*n Partner*in absichern. Im Falle einer Trennung 



Gender Pension Gap: Frauen bekommen durchschnitt-
lich 53 Prozent weniger Alterssicherungsleistungen als 
Männer.3

 

3 Quelle: Gutachten zum Zweiten Gleichstellungsbericht 2017, Stand 2016

  A LT E RSVO RS O R G E / 
  A B S I C H E R U N G  I M  A LT E R 

Heute zusammen
für morgen planen.
Frauen sind statistisch gesehen stärker von Altersar-
mut betroffen als Männer. Auch wenn die Rente noch 
weit weg scheint, ist es wichtig für beide Partner*innen, 
sich frühzeitig zu informieren und einen Plan zu haben. 
Altersvorsorge kann nicht aufs Alter verschoben werden. 
Für den Fall einer Trennung oder Scheidung, aber auch 
im Krankheits- oder Todesfall sollte der*die weniger 
erwerbstätige Partner*in finanziell abgesichert sein.



Wichtige Absprachen wie z.B. ein Testament kann das 
Paar auch notariell festhalten. Im Notfall ist dann 
alles geklärt und Konflikte können vermieden werden.

  A B S I C H E R U N G  I N  N OT S I T UAT I O N E N / 
  V E RS I C H E R U N G E N 

Alles ist gut. 
Und wenn nicht, 
dann sicher.
Es ist gut, sich gegenseitig abzusichern. Nichtver-
heiratete Paare können zusammen einen Partner-
schaftsvertrag machen. Für verheiratete Paare gelten 
gesetzliche Regelungen, die einen Ausgleich der 
Ehepartner*innen vorsehen. Darüber hinaus kann es 
manchmal Sinn machen, auch bei der Eheschließung 
zusätzlich einen Ehevertrag zu unterschreiben.



Auch wenn kein verliebtes Paar kurz vor der Hochzeit an 
Scheidung denken mag, ist es wichtig, die gegenseitige 
finanzielle Absicherung beider Partner*innen im Tren-
nungsfall zu besprechen und zu regeln. Was vorher 
geklärt ist, macht später keinen Ärger.

  U N W I SS E N H E I T  Ü B E R 
  R E C H T L I C H E  F O LG E N 
  VO N  E H E 

Ja-Sagen 
mit Herz und 
Verstand!

Nur ein Viertel aller jungen Paare, die heiraten und/
oder eine Familie gründen wollen, ist ausreichend 
informiert über die finanziellen und rechtlichen 
Folgen, die eine Eheschließung für sie hat. 



Einige besondere Regelungen der Ehe wie Ehe- 
gattensplitting oder Familienversicherungen haben 
Vor- und Nachteile und sollten besprochen werden.

  F I N A N Z I E L L E  VO R T E I L E 

Mehr Geld für  
Bescheidwisser!

Das Leben verändert sich. Was ist für den jeweiligen 
Lebensabschnitt das Beste?
Es ist sinnvoll, sich allein und gemeinsam zu beraten, 
was für das gemeinsame Leben wichtig ist.



  S O R G E R E C H T  U N D 
  VAT E RS C H A F T SA N E R K E N N U N G 

Mein Kind, dein Kind, 
unser Kind
Wenn ein Kind geboren wird, gibt es einiges zu 
beachten. Es ist wichtig, gut informiert zu sein, um 
aktiv Entscheidungen treffen zu können. Bei verheira-
teten heterosexuellen Paaren ist der Partner der Mutter 
automatisch der rechtliche Vater, auch wenn er nicht 
der biologische Vater ist. Das kann aber angefochten 
werden. 

Bei nichtverheirateten heterosexuellen Paaren gibt es 
kein automatisches gemeinsames Sorgerecht. Der Vater 
muss dann, wenn beide Eltern einverstanden sind, die 
Vaterschaft anerkennen und beim Fachbereich Jugend 
und Familie (Jugendamt) oder bei einer*einem Notar*in 
eine Sorgerechtserklärung abgeben. Die Vaterschafts-
anerkennung ist wichtig für die Unterhalts- und die Erb- 
ansprüche des Kindes.





  N AC H  E I N E R  T R E N N U N G/ 
  S C H E I D U N G 

Regelwerk statt
Rosenkrieg!
Nach einer Trennung oder Scheidung muss für die 
gemeinsamen Kinder der Unterhalt geregelt werden. 
Ein Elternteil als Barleistungen (Geld), der andere 
Elternteil als Sachleistungen (Miete, Nebenkosten, 
Ernährung, Kleidung etc.). Der Unterhalt gehört dem 
Kind! Darauf dürfen Mütter oder Väter weder verzichten 
noch damit erpressen. 

Bei der Vereinbarung des Unterhaltes kann der Fach-
bereich Jugend und Familie (Jugendamt) oder ein*e 
Anwält*in hilfreich sein. Zur Orientierung gibt es die 
sogenannte »Düsseldorfer Tabelle«. Sie zeigt, wieviel 
Unterhalt gezahlt werden muss. Eine ausreichende 
Unterhaltszahlung ist ein wichtiges Signal für das Kind, 
dass beide Eltern weiterhin die Verantwortung tragen. 

Derjenige der aufgrund der Kinderbetreuung/Schwan-
gerschaft nicht in der Lage ist, seinen Lebensbedarf 
selbst (vollständig) zu verdienen, hat ebenfalls einen 
Unterhaltsanspruch. 

Jedes Paar muss entscheiden, wie der Wohnort und die 
Betreuung der Kinder zukünftig geregelt werden soll.  
Ob sie hauptsächlich im Haushalt eines Elternteils 
wohnen, oder zu gleichen Teilen bei beiden Eltern oder 
gar eine eigene Wohnung haben, in der sich beide Eltern 
abwechselnd die Betreuung und Erziehung teilen. Dies 
beinflusst die Unterhaltshöhe.

Aber ganz wichtig ist: Jedes Kind liebt beide Eltern, — 
daran ändert die Trennung/Scheidung der Eltern in der 
Regel nichts. Kinder möchten beide Eltern sehen und 
liebhaben dürfen.

Beide Eltern dürfen ihre Kinder nicht zum Spielball  
ihrer persönlichen Kränkungen machen. Sie sollten  
versuchen, auch nach einer Trennung weiterhin im Sinne 
ihres Kindes im Alltagleben zusammenzuarbeiten und 
gemeinsam wichtige Entscheidungen treffen. 

Wenn das zwischen den Eltern noch schwierig ist, kann 
jedes Elternteil allein oder beide gemeinsam Beratung 
und Unterstützung anfragen;  bei der Trennungsbera-
tung der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der 
Landeshauptstadt Hannover.

 Telefon 0511 168-49000

Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft gedemütigt, unter-
drückt oder geschlagen werden, nehmen Sie Kontakt 
mit der BISS Beratungs- und Interventionsstelle auf: 

 Telefon 0511 3945461 



Regenbogen-Familien müssen sich gegebenenfalls mit 
dem Abstammungsrecht auseinandersetzen und klären, 
wer in welcher Beziehung zum Kind stehen soll. Das 
Familienrecht hat die besondere Situation der Regen-
bogen-Familie noch nicht ausreichend im Blick. So  
bleiben manchmal die oben angesprochenen Punkte 
(Sorgerecht, Unterhalt etc.) offen.

Um auf alle Situationen angemessen reagieren zu 
können und alle Rechte und Pflichten zu klären, ist es 
sinnvoll, gemeinsam notariell festzulegen, was für das 
Paar und das Kind am besten ist.

»Queerfamilies«, also Regenbogenfamilien, in denen 
die Kinder mehr als zwei soziale Elternteile haben, soll-
ten die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Kinder 
können laut Gesetz nicht mehr als zwei rechtliche 
Elternteile haben.

Transfrauen können Kinder zeugen — und Transmänner 
Kinder gebären. Allerdings: Nach einem Urteil des Bun-
desgerichtshofes muss das Recht des Kindes auf Kennt-
nis der eigenen Abstammung gewahrt werden. Das 
bedeutet, dass Eltern mit ihrem vorherigen (männlichen 
bzw. weiblichen) Namen in der Geburtsurkunde als 
Vater (Transfrauen) oder Mutter (Transmänner) einge-
tragen werden müssen.

  G L E I C H G E S C H L E C H T L I C H E  E H E 
  O D E R  E I N G E T R AG E N E 
  L E B E N S PA R T N E RS C H A F T 

Regenbogenfamilien 
— anders gleich
Ob gleichgeschlechtliche Ehe oder Ehe mit Trans-
gender-Personen: Grundsätzlich gelten auch für 
diese Paare die gleichen Regeln wie für heterosexu-
elle Paare. Kinder machen diese Paare zu sogenannten 
»Regenbogenfamilien«. Es gibt z.B. Adoptiv- oder Pfle-
gefamilien, Familien, die ein oder mehrere Kinder aus 
früheren Partnerschaften mitbringen oder Frauen, die 
mithilfe künstlicher Befruchtung Kinder bekommen. 
Hier wird zwischen biologischen Eltern und sozialen 
Eltern unterschieden. Mit den biologischen Eltern ist 
das Kind direkt blutsverwandt, soziale Eltern können 
langfristig die Verantwortung für das Kind übernehmen.







Mädchen und Frauen, Jungen und Männer sowie Paare 
können sich Rat holen und informieren, wenn sie von 
einer Zwangsheirat bedroht sind oder in einer Zwangs-
ehe leben.

 Krisentelefon gegen   
 Zwangsheirat: 

 0800 0667 888 
 (kostenlos)

 E-Mail bei 
 Zwangsheirat:

 zwangsheirat@kargah.de

 Beratung in folgenden Sprachen: 
 Arabisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Deutsch, 
 Englisch, Farsi, Französisch, Kurmanci, Sorani und  
 Türkisch (weitere Sprachen auf Anfrage) 

  DA S  G E R AU B T E  G LÜ C K  — 
  Z WA N GS H E I R AT 

Zwangsheirat — 
moderne Sklaverei!
Manche Mädchen oder junge Frauen, aber auch junge 
Männer werden von ihren Familien gegen ihren Willen 
dazu gezwungen, einen Mann oder eine Frau zu heiraten.

Für diese junge Frauen und Männer ist es schwer, sich 
gegen den Druck ihrer Familien zu wehren. Vielleicht 
haben sie Angst, von ihren Familien für immer ausge-
schlossen zu werden, die Ehre ihrer Familie zu verletzen 
oder vor Racheakten von Familienmitgliedern. Oder sie 
fühlen sich hilflos ausgeliefert, weil sie ihre Rechte nicht 
kennen, die deutsche Sprache nicht sprechen, ihr Auf-
enthaltsstatus unsicher ist oder sie kein eigenes Ein-
kommen haben.

Zwangsheirat ist in Deutschland verboten. Männer und 
Frauen haben gleiche Rechte. Auch die Vereinten Nati-
onen und Unicef haben 2001 die Zwangsheirat als 
zeitgenössische Sklaverei gebrandmarkt.



LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

DER OBERBÜRGERMEISTER

Referat für Frauen und Gleichstellung

Trammplatz 2, 30159 Hannover

Telefon 0511 168 45300

E-Mail frauen-und-gleichstellung@hannover-stadt.de

www.gleichstellungsbeauftragte-hannover.de

In Zusammenarbeit mit

Fachbereich Jugend und Familie

51F Familienmanagement

Kurt-Schumacher-Straße 29, 30159 Hannover

Telefon 0511 168 43338

E-Mail familienmanagement@hannover-stadt.de

www.hannover.de/familie

www.hannover.de/familie
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